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Betr.: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Tierversuchs­

gesetz, BGB1.Nr. 184/1974, geändert wird. Begutachtung. 

Experimente, die Tiere schädigen und/oder quälen, lassen sich drei Gruppen oder 
Kombinationen aus diesen zuordnen: 

1. Operative Eingriffe, die ohne medizinische Notwendigkeit~ sondern nur aus 
experimentellen Gründen durchgeführt werden 

2. Tierhaltung unter Extrembedingungen (z.B. um die Temperatwrresistenz zu prüfen) 

3. Testen von Stoffen, deren Schädlichkeit bereits bekannt ist oder vermutet wird 

Es scheint eine Schwachstelle des Entwurfes zu sein, daß er nic~t genau darstellt, 
daß es nur solche Versuche sind, die aus ethischen Gründen reduziert werden sollten. 
Einer solchen Reduktion wird von unserer Seite ausdrücklich zugestimmt. 

Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß es Tierversuche gibt~ die dem Tier keinen 
Schaden zufügen (z.B. Futterauswahlversuche Karotten gegen Rote Rüben) und die daher 
auch nicht unter die ethisch bedenklichen fallen. 

Wesentlich erschiene es hingegen, daß gefährdete Tierarten für ~einerlei Versuche 
verwendet werden dürfen (z.B. Schimpansen aus Sierra Leone) und daß hiefür unter 
keinen Umständen Ausnahmebewilligu'ngen erteilt werden dürfen. 

O.Univ.Prof. Dr. Hans M. Steiner 
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